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| ein betriebsinhaber kann seinen betrieb gemäß § 6 abs. 3 s. 1 hs. 1 estG 
unentgeltlich zu buchwerten auf einen anderen rechtsträger übertragen, 
ohne dass ein Veräußerungs- oder aufgabegewinn entsteht. dabei sollen als 
übertragender wie als übernehmender rechtsträger auch kapitalgesell-
schaften in betracht kommen. insoweit stellt sich dann allerdings die Frage, 
wie sich die Grundsätze der verdeckten Gewinnausschüttung (vGa) und der 
verdeckten einlage zur unentgeltlichen betriebsübertragung verhalten. |

1. Praxisfall 
an der X-Gmbh sind X und Y mit je 50 % beteiligt. die X-Gmbh hat u.a. den 
teilbetrieb Y. X und Y trennen sich dergestalt, dass die X-Gmbh den teilbe-
trieb Y unentgeltlich auf die Y-Gmbh überträgt, die Y kurz zuvor bar gegrün-
det hatte. in zeitlichem Zusammenhang dazu überträgt Y seinen anteil an der 
X-Gmbh auf X. den beiden beteiligten ging es darum, sich ohne liquidation 
der X-Gmbh und auf zivilrechtlich möglichst unkomplizierte Weise zu tren-
nen, um ihre aktivitäten in getrennten Gmbhs fortzuführen. der berater war 
der auffassung, dass die Übertragung des teilbetriebs Y auf die Y-Gmbh ins-
gesamt ohne anfall von steuern erfolgen kann.

2. lösungshinweise
Über § 8 abs. 1 s. 1 kstG kommen eine Vielzahl von Vorschriften des estG (r 
32 abs. 1 kstr 2004) auf körperschaftssteuersubjekte zur anwendung. dazu 
gehört auch § 6 estG. nach § 6 abs. 3 in der 1. alternative sind bei der Gewinn-
ermittlung zwingend die buchwerte anzusetzen, wenn der bisherige be-
triebsinhaber seinen betrieb unentgeltlich überträgt. dabei lässt es die offen 
formulierte Vorschrift zu, dass übertragender wie übernehmender rechts-
träger auch eine kapitalgesellschaft sein kann (bMF 3.3.05, bstbl i 05, 458, 
rn. 1). § 8 abs. 1 s. 1 kstG sagt jedoch auch aus, dass die einkommensermitt-
lung sich „nach den Vorschriften des estG und dieses Gesetzes“, also dem 
kstG bestimmt, sodass z.b. die regelung über die vGa nicht verdrängt wird 
(Gratz in: h/h/r, estG/kstG, § 6 estG, rz. 1378). ebenso wenig verdrängt wer-
den die Grundsätze der verdeckten einlage.

Jeweils isoliert betrachtet kommt eine anwendung aller drei tatbestände in 
betracht:

a) tatsächlich könnte im praxisfall die X-Gmbh ihren teilbetrieb Y unter an-
wendung des § 6 abs. 3 s. 1 hs. 1 estG auf die Y-Gmbh übertragen und bei 
ihrer Gewinnermittlung die buchwerte zugrunde legen.
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b) Zugleich liegt jedoch eine vGa der X-Gmbh an Y vor, die durch § 6 abs. 3 estG 
nicht ausgeschlossen wird. durch die unentgeltliche Übertragung des teil-
betriebs Y kommt es bei der X-Gmbh zu einer verhinderten Vermögensmeh-
rung, die ihre ursache offensichtlich im Gesellschaftsverhältnis hat (X und Y 
wollten sich trennen), sich auf die höhe des einkommens der X-Gmbh bzw. 
den unterschiedsbetrag gemäß § 4 abs. 1 estG auswirkt und augenschein-
lich nicht im Zusammenhang mit einer offenen ausschüttung steht.

c) Zusätzlich sind die Grundsätze der verdeckten einlage anwendbar. die X-
Gmbh ist eine dem Y nahe stehende person (r 40 abs. 1 kstr 2004). die 
unentgeltliche Übertragung des teilbetriebs Y auf die Y-Gmbh ist demnach 
eine verdeckte einlage des Y. Wenn ein Gesellschafter seinen betrieb unent-
geltlich in eine Gmbh, an der er beteiligt ist, einlegt, geht der verdeckten 
einlage regelmäßig eine betriebsaufgabe nach § 16 abs. 3 estG mit entnah-
me ins privatvermögen voraus (bFh 18.12.90, Viii r 17/85,  bstbl ii 91, 512) – 
denn sonst würde die regelung des § 20 umwstG ausgehebelt. 

im ergebnis erfolgt die Übertragung des teilbetriebs Y auf der ebene der X-
Gmbh zu buchwerten gemäß § 6 abs. 3 s. 1 hs. 1 estG. durch die zugleich be-
wirkte und durch § 6 abs. 3 estG nicht verdrängte vGa wird dem ergebnis der 
Gmbh außerbilanziell der teilwert des übertragenen teilbetriebs Y hinzuge-
rechnet und so der unterschiedsbetrag gemäß § 4 abs. 1 estG um die vGa be-
richtigt (Gosch, kstG, § 8 rz. 381, 383 und 395). auf der ebene der überneh-
menden Y-Gmbh kommt es wegen der vorrangig anwendbaren Grundsätze 
der verdeckten einlage nicht zur buchwertfortführung nach § 6 abs. 3 s. 3 
estG, sondern zum ansatz mit den teilwerten. der verdeckten einlage geht bei 
dieser konstellation keine betriebsaufgabe nach § 16 abs. 3 estG voraus, da 
die vGa insoweit vorgeht und im Grunde dieselbe rechtsfolge nach sich zieht.

PraXisHinweise | 
1. eine nachzahlung der kapitalertragsteuer (§ 43 abs. 1 nr. 1 i.V.m. § 20 abs. 1 

nr. 1 s. 2 estG) durch die X-Gmbh nach entdeckung der vGa ist im regelfall 
nicht erforderlich, da die besteuerung dann sogleich im rahmen der Veranla-
gung des vGa-begünstigten erfolgt (Vorrang des Veranlagungs- vor dem ab-
zugsverfahren).

2. nach dem urteil des bFh vom 30.1.13 (ii r 6/12, bstbl ii 13, 930) stellt die vGa 
nicht zusätzlich einen schenkungsteuerpflichtigen Vorgang dar.

3. im Grunde wollten die beteiligten eine spaltung der Gmbh unter gleichzeitiger 
trennung der Gesellschafterstämme erreichen. diese erfolgt als sog. spal-
tung zu null zivilrechtlich nach dem umwandlungsgesetz (schröer in: semler/
stengel, umwG, § 126 rz. 29) und ist unter anwendung von § 15 umwstG auch 
tatsächlich ertragssteuerneutral möglich (dötsch/pung, in: dötsch/patt/
pung/Möhlenbrock, § 15 umwstG, rz. 249 ff.; zu schenkungsteuerlichen Fra-
gen der spaltung zu null, perwein, dstr 08, 1892).

ergebnis: die unentgeltliche Übertragung betrieblicher einheiten zwischen 
kapitalgesellschaften ist somit in der regel ertragsteuerneutral nicht möglich.
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